
NRW Nach 1 Jahr Elternzeit wieder Vollzeit arbeiten,
sonst hat man keinen Anspruch auf die Dienststelle-
Frechheit!
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Hallo ihr Lieben,

ich bin gerade echt sauer. Heute wurde uns in der Konferenz mitgeteilt, dass wir nach der
Elternzeit wieder mit 28 Stunden einsteigen müssen, andernfalls haben wir keinen Anspruch auf
die Dienststelle. Wenn ich also nach dem 1 Jahr mit 18 Stunden einsteigen möchte, werde ich
an eine Schule versetzt, die 18 Stunden braucht und habe keinen Anspruch mehr auf meine
alte Schule. Ich finde das so unverschämt! Ich verliere meine Klasse, meinen Arbeitsplatz und
mein Kollegium und werde an irgendeine Schule versetzt die ich nicht kenne. Kann man denn
nicht irgendwie dagegen angehen? Oder gibt es irgendeinen Trick wie man das ganze geschickt
umgehen kann? Ich möchte mein Kind mit gerade mal einem Jahr nicht von morgens 7 Uhr bis
nachmittags 15 Uhr abgeben! Und ich möchte auch nicht meinen Arbeitsplatz verlieren, wo ich
mich auskenne und wo ich gerne arbeite um eventuell an eine Schule zu kommen die ich
furchtbar finde... Bin so traurig 

Hoffe jemand weiß rat?

LG
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